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Regieansätze für Baumeisterarbeiten ab 2016 

 

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV teilte in seinem 
Schreiben vom 19. Oktober 2015 seinen Mitgliederbetrieben 
mit, dass er für das Jahr 2016 keine Regieansätze 
herausgeben wird. Anlass hierfür ist die laufende Prüfung der  
Systematik der Regieansätze und ähnlicher Instrumente 
durch die WEKO.  

Die Abteilung Tiefbau bedauert es, dass damit zumindest im Jahr 
2016 keine aktualisierten Regieansätze zur Verfügung stehen. Aus 
unserer Sicht sind sie ein hilfreiches und notwendiges Instrument. 
Sie kommen primär dann zur Anwendung, wenn eine Beschrei-
bung der zu erbringenden Leistungen nach NPK aufgrund der Unvorhersehbarkeit, der Komplexität 
oder der zeitlichen Dringlichkeit der Arbeiten vorgängig zur Leistungserbringung nicht möglich ist. 
Dank der vom SBV für die einzelnen Regionen publizierten Ansätze ist es Auftragnehmern und Auf-
traggebern möglich, diese Leistungen trotzdem auf einer vernünftigen, von beiden Seiten anerkann-
ten Basis abzurechen. 

Um Unklarheiten oder Differenzen in den Angeboten oder bei den Abrechnungen zu vermeiden, hat 
sich die Abteilung Tiefbau entschlossen, bei Baumeisterarbeiten Regieleistungen bis auf Weiteres 
mit den Ansätzen aus dem Jahr 2015 abzurechnen. Eine Preisänderung infolge Teuerung wird dabei 
nur für den Zeitraum zwischen Leistungserbringung und Offert-Datum vergütet. Aufgrund der ge-
genwärtig geringen Teuerung erscheint uns dieses Vorgehen angemessen. 

In unseren IMS-Dokumenten 242.103 "Besondere Bestimmungen für Bauarbeiten", 242.106 "Werk-
vertrag Bauarbeiten und Lieferungen bis CHF 150'000.−" und 242.107 "Werkvertrag Bauarbeiten und 
Lieferungen ab CHF 150'000.−", die Grundlage für neue Ausschreibungen und Werkverträge sind, 
haben wir das Vorgehen dieser Praxis entsprechend festgehalten. Diese IMS-Dokumente finden Sie 
auf www.ag.ch/IMS. 

Für Fragen, Informationen oder auch Rückmeldungen zur diesem Thema wenden Sie sich an 
Matthias Adelsbach, Stv Kantonsingenieur, Telefon 062 835 35 62, matthias.adelsbach@ag.ch. 
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